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 Veröffentlicht am 28.08.2006

Norm

EO §§188 Abs3

151 Abs3

Rechtssatz

Ein Zwangsversteigerungsverfahren ist einzustellen, wenn innerhalb von zwei Jahren nach dem ersten ergebnislosen

Versuch, eine Liegenschaft zu versteigern, auch bei einem weiteren Versteigerungstermin kein geringstes Gebot im

gesetzlich vorgesehenen Ausmaß erzielt werden kann.
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